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ANHANG I 

In Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1122 erhält Tabelle I-II folgende 

Fassung:  

„Tabelle I-II 

Konten für die Verbuchung von Transaktionen gemäß Titel IIA 

 

Name des 

Kontotyps  

Kontoin

haber  

Kontover

walter  

Anzahl 

Konten dieses 

Typs  

AEAs  Verbuchte 

Emissionen/

Verbuchter 

Abbau1  

LR

Us  

MFL

FAs2 

LUF

As3 

AFA

Fs  

EU-ESR-

Gesamtkonto für 

AEAs 

EU Zentralver

walter 

1 Ja Nein Nei

n 

Nein Nein Nein 

ESR-

Löschungskonto 

EU Zentralver

walter 

1 Ja Nein Ja Nein Nein Nein 

EU-Anhang-II-  

Gesamtkonto  

für AEAs 

EU Zentralver

walter 

1 Ja Nein Nei

n 

Nein Nein Nein 

EU-ESR-  

Sicherheitsreserve

konto 

EU Zentralver

walter 

1 Ja Nein Nei

n 

Nein Nein Nein 

ESR-

Erfüllungskonto 

Mitglied

staat 

Zentralver

walter 
1 Konto für 

jedes der 

10 Erfüllungsj

ahre für jeden 

Mitgliedstaat 

Ja Nein Ja Nein Nein Nein 

EU-LULUCF-

Erfüllungskonto  

EU  Zentralver

walter  

1 Konto für 

jeden der 

beiden Erfüllun

gszeiträume  

Nein  Ja   Ja  Nein  Nein  Nein  

EU-LULUCF-

Löschungskonto  

EU  Zentralver

walter  

1 Konto für die 

beiden 

Erfüllungszeitr

äume  

Nein  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Mitgliedstaaten-

LULUCF-

Erfüllungskonto  

Mitglied

staat  

Zentralver

walter 

1 Konto je 

Mitgliedstaat 

für jeden der 

beiden Erfüllun

gszeiträume  

Ja   Ja  Ja   Ja  Ja  Ja  

EU-MFLFA-

Gesamtkonto  

EU  Zentralver

walter  

1 Konto für den 

ersten 

Erfüllungszeitr

Nein  Nein  Nei

n  

Ja  Nein  Nein  

                                                 
1 Die verbuchten Emissionen und der verbuchte Abbau beziehen sich nur auf den ersten LULUCF-

Erfüllungszeitraum. Für den zweiten LULUCF-Erfüllungszeitraum gelten die gemeldeten Emissionen und der 

gemeldete Abbau. 
2 MFLFAs werden für den ersten Erfüllungszeitraum generiert. 
3 LUFAs werden für den zweiten Erfüllungszeitraum generiert. 
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aum  

EU-LUFA-

Gesamtkonto  

EU  Zentralver

walter  

1 Konto für den 

zweiten 

Erfüllungszeitr

aum  

Nein  Nein  Nei

n  

Nein  Ja  Nein  

Gesamtkonto für 

den zusätzlichen 

Ausgleich für 

Finnland4 

FI  Zentralver

walter  

1 Konto für den 

ersten 

Erfüllungszeitr

aum  

Nein  Nein  Nei

n  

Nein  Nein  Ja  

“ 

                                                 
4 Der Zentralverwalter eröffnet ein Gesamtkonto für den zusätzlichen Ausgleich für Finnland mit zusätzlichen 

5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent für den ersten LULUCF-Erfüllungszeitraum. 
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ANHANG II 

Anhang XIII Teil II der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1122 wird wie folgt geändert: 

(1)  Folgende Nummer 7a wird eingefügt: 

„7a. Der Zentralverwalter veröffentlicht für jedes LULUCF-Erfüllungskonto die 

folgenden Angaben, die er gegebenenfalls innerhalb von 24 Stunden aktualisiert:   

a) Angaben zum kontoführenden Mitgliedstaat;   

b) den Status jedes LULUCF-Erfüllungskontos gemäß Artikel 9;   

c) die für LULUCF relevanten Daten gemäß Artikel 59t;   

d) den Kontostand der Mitgliedstaaten-LULUCF-Erfüllungskonten und der EU-

LULUCF-Erfüllungskonten gemäß Artikel 59u;   

e) die Menge LRUs in jedem Mitgliedstaaten-LULUCF-Erfüllungskonto;   

f) die Menge LRUs in jedem Mitgliedstaaten-LULUCF-Erfüllungskonto, die für eine 

Übertragung in das ESR-Erfüllungskonto in Betracht kommen;   

g) den Erfüllungsstatus gemäß Artikel 59ad für jedes LULUCF-Erfüllungskonto wie 

folgt:   

i) A für Erfüllung,  

ii) I für Nichteinhaltung;   

h) Angaben zu Übertragungen von LRUs zwischen den LULUCF-Erfüllungskonten 

gemäß Artikel 59w sowie zwischen den LULUCF-Erfüllungskonten und den ESR-

Erfüllungskonten gemäß den Artikeln 59k und 59x;   

i) Angaben zu Übertragungen von AEAs gemäß den Artikeln 59x und 59k zwischen 

den ESR-Erfüllungskonten und den LULUCF-Erfüllungskonten;   

j) Angaben zu Übertragungen von MFLFAs vom EU-MFLFA-Gesamtkonto auf die 

Mitgliedstaaten-LULUCF-Erfüllungskonten;   

k) Angaben zu Übertragungen von AFAFs vom Gesamtkonto für den zusätzlichen 

Ausgleich für Finnland auf das LULUCF-Erfüllungskonto Finnlands; 

l) Angaben zu Übertragungen von LUFAs vom EU-LUFA-Gesamtkonto auf die 

Mitgliedstaaten-LULUCF-Erfüllungskonten;  

m) die folgenden Angaben über jede abgeschlossene Transaktion:   

i) Name und Kennung des Inhabers des Auftraggeberkontos, 

ii) Name und Kennung des Inhabers des Empfängerkontos, 

iii) Menge der von der Transaktion betroffenen LRUs, AEAs, MFLFAs, 

AFAFs oder LUFAs, 

iv) Transaktionskennung,   

v) Datum und Uhrzeit des Abschlusses der Transaktion (mitteleuropäische 

Zeit),   

vi) Transaktionstyp.“ 

(2) Die folgende Nummer 9 wird angefügt: 
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„9. Das Unionsregister zeigt in dem dem Inhaber des LULUCF-Erfüllungskontos 

vorbehaltenen Teil seiner Website die folgenden Angaben an, die in Echtzeit 

aktualisiert werden:  

a) das aktuelle Guthaben als Kontostand, der sich aus sämtlichen Transaktionen 

ergibt; 

b) die Liste der vorgeschlagenen Transaktionen, die von diesem Kontoinhaber 

veranlasst werden, mit folgenden Angaben für jede vorgeschlagene Transaktion: 

i) die Angaben gemäß Nummer 7a Buchstabe m, 

ii) Datum und Uhrzeit des Vorschlags der Transaktion (mitteleuropäische Zeit), 

iii) den aktuellen Status der vorgeschlagenen Transaktion, 

iv) etwaige im Anschluss an die vom Unionsregister durchgeführten Prüfungen 

eingegangene Antwortcodes; 

c) eine Liste der LRUs, AEAs, MFLFAs, AFAFs und LUFAs, die infolge 

abgeschlossener Transaktionen von dem betreffenden Konto erworben wurden, 

wobei für jede Transaktion die Angaben gemäß Nummer 7a Buchstabe m angezeigt 

werden; 

d) eine Liste der LRUs, die infolge abgeschlossener Transaktionen von dem 

betreffenden Konto übertragen wurden, wobei für jede Transaktion die Angaben 

gemäß Nummer 7a Buchstabe m angezeigt werden.“ 
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